


AUFTRAG= 

Es soll in der o.a. Rechtssache ein Handschriftenvergleich durchgeführt werden, der zur 

Frage Stellung nimmt, ob die im Befund unter .. FRAGLICHE SCHRIFT - Fl" beschriebene 

Unterschrift von der Erblasserin Lydia Wagner stammt. 

Es sollen in diesem Zusammenhang folgende Untersuchungen vorgenommen werden: 

l. Untersuchung der vom Kläger als .. gefälscht" bezeichneten Schriften ~V J l-V J 2, V13-V 14, 

V15-V16" mit den unbestrittenen Schriften .. V1,V2-V4, V5-V6,V7-V7a, V8, V9, VlO, V17, 

V18, Vl9, V20, V21, V22", ob sie tatsächlich gefälscht oder doch von der Erblassenn 

Lydia Wagner geschrieben wurden. 

2. Vergleich der unbestrittenen Schriften .. Vl, V2-V4, V5-V6, V7-V7a, VB, V9, Vl 0, Vl7, 

V V18, VI 9, V20, V21, V22" mit den als echt identifizierten - also von der Erblasserin 

geschriebenen - Schriften 

3. Identifizierung des Verfassers des Testamentes (Urheberidentifizierung) anhand aller 

vorliegenden Vergleichsschriften. 

4. Vergleich der Schreibmaschinenschriften der Beilagen .. ./N und .jO " 

BEFUND 

Untersuchungsmethode: 

Das fragliche Schriftenmaterial wurden einer dem derzeitigen Standard der 

_) wissenschaftlichen Schriftvergleichung entsprechenden physikalisch-technischen 

Untersuchungsmethoden unterzogen. 

Dazu gehört neben der Betrachtung mit bloßem Auge die Untersuchung unter dem 

Mikroskop im Aufficht und Durchlicht bei unterschiedlichen Vergrößerungen. Lumineszenz­

und Reflexionsverhalten von Schriftträger und Schreibmittel wurden im UV- und IR­

lichtbereich bei verschiedenen Wellenlängen untersucht um eventuelle Unterschiede beim 

verwendeten Schreibmittel und Schriftträger und/oder auch eventuelle 

Vorzeichnungsspuren oder Rasuren sichtbar machen zu können. Das fragliche 

Schriftenmaterial wurde weiters mittels elektrostatischem überflächen-prüfgerät (ESDA­

Gerät) auf etwaige Druckrillen ( Prägespuren durch Vor-{)der Nachzeichnung) untersucht. 

Diese vorgenannten Untersuchungsmethoden sind zerstörungsfreie Verfahren und erlauben 

deshalb eine jederzeitige Wiederholung. 
. 
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Zu vergleichendes Schriftenmaterial~ 

1. Fragliches Testament .. F 1" vom 21 .05. 1991 unterschrieben mit .,Lydia WagnerN 

2. Brief Vl l /V1 2 vom 19.03.1993 adressiert an .. Brigitte" und unterschrieben mrt .,Lydia'· 'K 

3. Brief V 13/V 14 vom 27.06.1990 adressiert an .,Brigitte" und unterschrieben mit .. Lydia" 

4. Brief V15/V16 vom 02.09.1988 adressiert an .. Brigitte" und unterschrieben mit "Lydia" 

Bezüglich der Erfassung der graphischen Merkmale beim fraglichen Testament wird auf das 

~) .. MerkmalsprotokoW (Beilage B des geg. Gutachtens} verwiesen. Die Briefe 2 bis 4 wurden mit 

blau schreibendem Kugelschreiber auf weißem Schreibmaschinenpapier geschrieben. Die 

Schrift wurde im Jahre 1988 {Brief Nr.3) noch wesentlich zügiger und druckstärker 

geschrieben als im Jahr 1993 (Brief Nr.1 }. Im letztgenannten Brief sind bereits krankheits-und 

altersbedingte Strichstörungen erkennbar. 

ln allen gegenständlichen suittigen Schriften finden sich sehr gute Übereinstimmungen in 

den graphischen Grundkomponenten Strichbeschaffenheit, Drucl<gebung, Bewegungsfluss, 

Bewegungsführung und Formgebung, Bewegungsrichtung, Ausdehnungen, 

Flächengliederungen und den sonstigen Merkmalen, sowie in den jeweiligen 

". .. ) Einzelmerkmalen . . ;.,~ 

Um das Gutachten nicht unüberschaubar zu machen, werden nun einige Ausschnitte aus 

den wesentlichsten Merkmalsübereinstimmungen mittels edv-unterstützter Bildübertragung 

{Übernahme durch einen Flachbettscanner ohne bildverzerrender Mainioulationj dargestellt 

und gegenübergestellt Diese Dokumentation ersetzt nicht das durchgeführte Studium der 

gegenständlichen Schriften. Unerklärbare Verschiedenheiten finden sich bei diesen Schriften 

nicht. 
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Ohne der Beweiswürdigung des Gerichtes vorzugreifen wurden aus schriftkundiger Sicht die 

erhobenen Einzelbefunde bewertet . Diese Bewertung führt zu folgendem abschließenden 

GUTACHTEN 

1. Die Untersuchung der vom Kläger bestrittenen Schriften "V11-V12, V13~V14, V15-V16" 

mit den unbestrittenen Handschriften "V1, V2-V4, V5-V6, V7-V7a, V8, V9, V1 0, V17, 

V18, V19, V20, V21, V22 rr ergab eine mehrfache Übereinstimmung der grafischen 

Grundkomponenten und Einzetkomponenten. 

Es steht daher mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit fest, dass aiie unter Fkt. i angeführten 

Vergleichs-Schriften von der Erbiasserin Lydia Wagner geschrieben wurden. 

:) 2. Der Ver_gleich der von der Erblasserin geschriebenen, vorangeführten Schriftstücke mit 

dem fraglichen Testament (F l) ergab ebenfalls eine mehrfache Übereinstimmung der 

grafischen Grundkomponenten und Einzelmerkmale. 

Die grafischen Grundkomponenten mit Einzelmerkmalen des fraglichen Testaments sind 

auf dem beigeschlossenen Merkmalsprotokoll der fraglichen Schrift .,F 1 u angeführt. Das 

Protokoll ist dem Gutachten beigeschlossen (rosa Zetteln} . Die verschiedenen 

Ausprägungen der Grundkomponenten und Einzelmerkmale können mit den 

Vergleichsschriften verglichen w erden. 

Das Fehlen einer Vergleichsschrift die nicht allen Formeinzelheiten mit der fraglichen 

Textschrift übereinstimmt, spricht keinesfalls gegen die Urheberschaft derErblasserin an 

dem fraglichen Testament, sondern liegt im Grundsatz der "nur" relativen Konstanz 

· ~~ handschriftlicher Produkte begründet.. 

Zur besseren Illustration übereinstimmender Merkmale wurden aussagekräftige 

Einzelmerkmale mittels Flachbettscanner von den Originalschriften in das Gutachten 

übertragen und ausgedruckt. Diese Abbildungen ersetzen nicht das Studium der 

Originalschriften. 

Zusammenfassend kann daher ausgesagt werden, dass mit sehr hoher w'ähr:scheiniichkeit 

das fraoiiche Testament von der Erbiässerin Lydia Waoner geschrieben wurde. 

Dietrich Rettenbacher 
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